
Neu: HzV-Abrechnung mit dem  HZV Online Key  

Alle Hausärzte in Bayern wurden im 1. Halbjahr 2014 mit dem HZV Online Key ausgestattet. 

Ihnen steht somit ein schneller, sicherer und effizienter Weg der Abrechnungserstellung zur 

Verfügung – nutzen Sie diesen sicheren und unkomplizierten Weg und installieren Sie noch 

heute Ihren HZV Online Key! 

Der IT-Sicherheitsbeauftragte der HÄVG Rechenzentrum GmbH und der Datenschutz-

beauftragte des Bayerischen Hausärzteverbandes haben den HZV Online Key bewertet und für 

sicher befunden. Er wurde der Datenschutzaufsichtsbehörde Bayern vorgestellt. Von dort gibt 

es keine Einwendungen. 

Blickpunkt Hausarztverträge 

 

Im Fokus: HzV-Quartalsabrechnung 3/2014 

 

Wir möchten Sie heute über die anstehende HzV-Quartalsabrechnung 3/2014 informieren. Bitte 

geben Sie diese Information auch an Ihr Praxisteam weiter, vielen Dank!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrechnungsprozess von HzV-Leistungen 

• Abschlagszahlungen  

Je eingeschriebenen Patienten erhalten Sie pro Monat eines Quartals eine Abschlagszahlung – diese 

wird zum 15. des Folgemonats auf Ihr Konto überwiesen und stellt eine Honorarvorauszahlung dar. 

• Quartalsabrechnung 

Jeweils zum Quartalsende rechnen Sie die im Rahmen der HzV erbrachten Vertragsleistungen ab. 

Erstellen Sie hierzu eine Abrechnungs-CD und schicken Sie diese an die oben angegebene Adresse. 

Dort werden die Abrechnungsdaten verarbeitet. Die von Ihnen eingereichten HzV-Leistungen 

werden anschließend an die Krankenkasse übermittelt und von dieser auf Richtigkeit geprüft, d.h. 

gegebenenfalls unberechtigt abgerechnete Leistungen können gestrichen werden. In diesem Fall 

handelt es sich um eine sogenannte Rüge.  

Das erfolgreich gegenüber der Krankenkasse abgerechnete HzV-Honorar sowie der nach Abzug 

bereits geleisteter Zahlungen (z.B. Abschlagszahlungen) und Verwaltungskosten verbleibende 

Auszahlungsanspruch werden Ihnen im sogenannten Abrechnungsnachweis ausgewiesen. Dem 

Abrechnungsnachweis können Sie natürlich auch etwaig gerügte Leistungen unter Angabe eines 

Ablehnungsgrundes entnehmen.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie auch beim Kundenservice der HÄVG Rechenzentrum GmbH 

unter 02203 / 57 56 11 11 (Neue Servicezeiten: Montag-Donnerstag von 08:00-17:30 Uhr sowie 

Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr), E-Mail: kundenservice@haevg-rz.de oder Fax 02203 / 57 56 11 10. 
 

Nr. 07-14 vom 02.10.2014  

xxxx.10x2014 

Bitte reichen Sie Ihre Quartalsabrechnungen unter Berücksichtigung der Postlaufzeit bis 

einschließlich Freitag, 10. Oktober 2014 bei der  

HÄVG Rechenzentrum GmbH 

VDM Bereich Abrechnung  

Edmund-Rumpler-Str. 2, 51149 Köln ein. 

Eine Verlängerung der Einreichfristen ist nicht möglich. 
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